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Beitrags- und Gebührenverzeichnis 
für die Forstbetriebsgemeinschaft Hils-Vogler 

(letzte Änderung durch Beschluss der MV vom 10.06.2014) 
 
Die Forstbetriebsgemeinschaft Hils-Vogler erhebt für Sonderleistungen, die im Interesse 
Einzelner und auf dessen Veranlassung erbracht werden, sowie für die Benutzung von 
Einrichtungen, Gegenständen und Geräten der Forstbetriebsgemeinschaft Gebühren und 
Auslagen. 
 
Für die Handlungen und Tätigkeiten, für die Kosten ( Gebühren und Auslagen ) erhoben 
werden sollen, wird die Höhe der Gebühren nach Art und Umfang festgelegt. Auslagen 
werden nach dem Selbstkostenpreis berechnet. 
 
Die Kostenschuld wird mit der Anforderung fällig. Einspruch gegen den Kostenbescheid 
hebt die Zahlungsverpflichtung nicht auf. 
Kostenforderungen können im Zwangsverfahren vollstreckt werden. 
 
1.    Beiträge: 
 
Grundbeitrag je ha Waldfläche und Jahr  9,50 € Mindestbeitrag 30,00 EURO je Jahr. 
 
2.    Gebühren:  
 
2 a) Holzaufmaßgebühren / Holzbereitstellungsgebühren: 
 
Für die Bereitstellung geschlagenen Holzes je Fm 1,50 EURO, die in jedem Falle zu zahlen 
sind. Andere Verkaufseinheiten werden entsprechend der Umrechnungsfaktoren 
berechnet. 
 
2 b) Holzverkaufsvermittlungsgebühren: 
 
Bei Holzverkäufen wird eine Vermittlungsgebühr von 3,5% des Nettowarenwertes – 
mindestens aber 0,80€/fm oder 0,40 €/Rm vom  Mitglied erhoben. 
 
2c) Pflanzenvermittlungsgebühren 
 
Bei Vermittlung von Pflanzen wird eine Gebühr von 10 % des Nettopreises erhoben. 
 
2d) Gebühren PEFC-Zertifizierung 
 
Werden durch die FGB übernommen. 
 
Für die Verleihung von Maschinen und Geräten werden Gebühren bis zur Höhe des 
Selbstkostenpreises erhoben. 
 

 


